Beitragsordnung

des Fördervereins der Löscheinheit Altenbochum - Laer e.V.

1. Laut § 6 der Satzung werden in dieser Beitragsordnung die jährlichen Mitgliederbeiträge geregelt.

2. Eine Änderung dieser Gebührenordnung ist nur auf einer ordentlichen Mitgliederversammlung mit der erforderlichen einfachen Mehrheit (§ 9) möglich.

3. Die Mitgliederbeiträge werden einmal im Jahr erhoben und können per Bankeinzug oder Dauerauftrag auf das Konto des Fördervereines gezahlt werden.

Mitgliederbeiträge:

Aktive und Passive Mitglieder
30,00 €

Mitglieder der Jugendfeuerwehr
20,00 €

Fördermitglieder haben die Möglichkeit die Höhe ihres Beitrages selbst zu bestimmen.

Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung sind von der Zahlung von Mitgliederbeiträgen befreit.

Bochum, den 31. Januar 2006
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1. Vorsitzender

